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A VERFASSUNGSGESCHICHTE 
 
I. Welches Rechtsstaatsverständnis 
herrschte in Ihrem Land zur Zeit der Ent-
stehung der geltenden Verfassung vor? 
 
 Die heute in Venezuela geltende Verfas-

sung wurde 1999 erarbeitet. Zu diesem 
Zeitpunkt war man sich durchaus be-
wusst, dass sich die politische Macht 
dem Gesetz unterzuordnen hat. Vorstel-
lungen von einem Rechtsstaat gab es 
durchaus, wenn auch nur zunächst nur 
ansatzweise in der akademischen Aus-
bildung und der politischen Diskussion. 
Der Rechtsstaat wurde nicht als etwas 
bereits Erreichtes angesehen, sondern 
vielmehr als ein „Sollen“, das bei den 
Staatsorganen erst begrenzt realisiert 
war. 
 

 Die Staatslehre definierte den venezola-
nischen Staat als einen sozialen und 
demokratischen Rechtsstaat.1 Dabei ori-
entierte sich diese Definition an einer in 
der westeuropäischen Staatslehre vor-
herrschenden Formulierung, die über 
das spanische Recht großen Einfluss in 
den lateinamerikanischen Staaten er-
reicht hatte. Relativ oberflächlich wurde 
allerdings auf die Inhalte bzw. Implika-
tionen des Staatsrechtes eingegangen, 
da sich die Fachdiskussion auf die Aus-
einandersetzungen zwischen dem sozia-
len Rechtsstaat und dem liberalen 
Rechtsstaat konzentrierte, obwohl die 
inhaltlichen und institutionellen Säulen 
des Rechtsstaates noch gar nicht fest 
verankert waren. 

                                                 
1 Combellas, Ricardo, “Crisis y reformulación de los 

principios jurídico-políticos del Estado de Derecho 
en el Estado Social”, Libro Homenaje a Manuel 
García Pelayo, Caracas, UCV, 1980, 35 ff.  

 In nur geringem Maße konsolidiert war 
auch der Begriff des verfassungsmäßi-
gen Rechtsstaates, da lange Zeit die 
Idee eines legalen Rechtsstaates vor-
herrschte – vor allem auch deswegen, 
weil vornehmlich das Verwaltungsrecht 
als Grundlage für die Forschung über 
Staatsthemen und die Kontrolle über die 
Ausübung der Gewalten diente. Die 
Mehrheit der venezolanischen Rechtsge-
lehrten, die in den 1970er Jahren ihre 
Arbeiten veröffentlichten, kamen aus 
dem Verwaltungsrecht, hatten überwie-
gend in Frankreich studiert und befür-
worteten die Stärkung des Verwaltungs-
rechts unter der Prämisse des Legali-
tätsprinzips und der Bindung der Ver-
waltung an das Gesetz. Dieser französi-
sche Ansatz dürfte dazu beigetragen 
haben, dass nicht klar erkannt wurde, 
welche Folgen das Primat und die nor-
mative Kraft der Verfassung haben, da 
damals der französische Verfassungsrat 
erst seine ersten Schritte bei der Über-
prüfung der Gesetze auf Verfassungs-
mäßigkeit machte und die Menschen-
rechte oder öffentlichen Rechte erstmals 
zum Kontrollmaßstab wurden. 
 

 Als weiterer äußerer Einfluss, der dazu 
beigetragen haben dürfte, dass das 
Konzept des Verfassungsstaates in Ve-
nezuela erst so spät aufkam, ist das 
spanische Recht zu nennen, das damals 
einigen Einfluss auf die Studiengänge 
des öffentlichen Rechts in Venezuela 
ausübte. Die Tatsache, dass bis zur Ver-
abschiedung der Verfassung von 1978 
in Spanien ein diktatorisches Regime 
herrschte, das auf dem Verwaltungs-
recht basierte und unter dem die 
Staatsrechtler auswanderten oder sich 
auf vergleichende Forschungen zurück-
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ziehen mussten, die in die Vorlesungen 
über Staatsrecht einflossen, führte zu 
einem – wenngleich stark überzeichne-
ten – Bild eines starken Verwaltungs-
rechts und eines schwachen Verfas-
sungsrechts. 
 

 Hinzu kamen innere Einflüsse. Nachdem 
1958 in Venezuela die Demokratie aus-
gerufen worden war, wurde 1961 eine 
Verfassung verabschiedet, deren For-
mulierungen in Bezug auf Gewaltentei-
lung und -kontrolle sowie im Hinblick 
auf die Verwirklichung und Garantie der 
Grundrechte beispielhaft waren. Den-
noch hatte die Verfassung nur eine be-
grenzte normative Kraft, da viele Nor-
men nur einen programmatischen Cha-
rakter hatten, so dass die Wirksamkeit 
dieser Bestimmungen der Entwicklung 
der Gesetzgebung unterlag. 
 

 Insbesondere die Verfassungsbeschwer-
de als wichtigste Rechtsgarantie wurde 
vom Obersten Gerichtshof (Corte 
Suprema de Justicia) als eine eher pro-
grammatische Norm angesehen, die bis 
zur Verabschiedung des einschlägigen 
Gesetzes nicht zur Anwendung gelang-
te. Dies sollte erst 1988, beinahe 30 
Jahre nach Inkrafttreten der Verfas-
sung, geschehen. Dennoch fanden die 
Richter der einzelnen Instanzen Wege, 
die Verfassungsbeschwerde mit Leben 
zu füllen, was sich bis in die Rechtspre-
chung des Obersten Gerichtshofs selbst 
fortsetzte, die ihren früheren Ansatz re-
vidierte und 1983 erklärte, die in Artikel 
49 der Verfassung verankerte Verfas-
sungsbeschwerde komme juristisch sehr 
wohl zur Anwendung. Die fehlenden Re-
gelungen über Zuständigkeit und Ver-
fahrensweg wurden analog zu einer 
Übergangsbestimmung der Verfassung 
zum Habeas-Corpus-Prinzip2 gelöst. 
Damit war das Mittel der Verfassungs-
beschwerde allgemein durchgesetzt und 
die Verfassung hielt sichtbar Einzug in 
die einzelnen Gerichte des Landes, wur-
de zu einem häufig eingesetzten Maß-
stab bei der Regelung von Kontrover-
sen. Damit wurde auch ihre normative 

                                                 
2 siehe Ayala, Carlos, “La acción de amparo consti-

tucional en Venezuela”, in: Brewer-Carías und 
Ayala, Carlos, Ley Orgánica de Amparo sobre De-
rechos y Garantías Constitucionales, Caracas, 
EJV, 1988, 111 ff. 

Kraft in anderen Bereichen gestärkt, 
einschließlich der Überprüfung der Ge-
setze auf Verfassungsmäßigkeit. Die 
Anerkennung der normativen Geltung 
der Verfassungsnormen wurde auch 
durch Beiträge der spanischen Rechts-
lehre im Zusammenhang mit dem Wan-
del in Spanien begünstigt, der dort nach 
der Verabschiedung der Verfassung von 
1978 und der Einrichtung des Verfas-
sungsgerichts einsetzte. 
 

 Die Anerkennung des Primats und der 
normativen Kraft der Verfassung trug 
zur Ausbildung des Rechtsstaates bei, 
der aber immer noch ein wesentliches 
Defizit aufwies: Die Bindung der Macht 
an das Recht wurde im Allgemeinen als 
eher formal angesehen. Wichtig war 
nicht so sehr, sich an den Geist der Ge-
setze oder der Verfassung zu halten und 
auch nicht so sehr, die Rechtsinstitutio-
nen als solche zu respektieren, sondern 
vielmehr das öffentliche Handeln an die 
Formulierungen der Bestimmungen an-
zupassen, auch wenn der Geist oder die 
Ziele des Gesetzes dabei in Frage ge-
stellt blieb. 
 

II. Welches war das Demokratieverständ-
nis, von dem sich die Autoren der Verfas-
sung leiten ließen? Wie wurde insbesonde-
re die Volkssouveränität als Grundlage der 
Demokratie aufgefasst? Wurde sie als ur-
sprüngliche und uneingeschränkte Gewalt 
des Volkes angesehen oder als eine Ge-
walt, die im Hinblick auf die verschiedenen 
Formen ihrer Ausübung (Verfassungsrefe-
renden, Volksabstimmungen, Wahlen) ei-
ner Regulierung bzw. Verrechtlichung zu-
gänglich war? 

 
 Die Entstehung der Verfassung der Boli-

varischen Republik Venezuela (Constitu-
ción de la República Bolivariana de Ve-
nezuela – CRBV) von 1999 war von dem 
Spannungsverhältnis zwischen Rechts-
staatlichkeit und Demokratie geprägt. 
Zum besseren Verständnis dieser Span-
nung muss auf die Krise der politischen 
Institutionen in den 1980er Jahren Be-
zug genommen werden. Die 1958 ein-
gerichtete Demokratie konnte sich als 
politisches System konsolidieren und er-
reichte zwei wesentliche Ziele im Lichte 
der vorausgegangenen politischen Ent-
wicklung, nämlich die Unterordnung der 
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Streitkräfte unter die zivile Macht und 
die Abwechslung der Parteien bei der 
Ausübung der Regierungsmacht auf der 
Grundlage freier Wahlen. Wichtig waren 
auch die sozialen Errungenschaften, die 
sich in der Umsetzung stabiler Regie-
rungsprogramme und einem der Bevöl-
kerung allgemein zugänglichen Gesund-
heits- und Bildungswesen niederschlu-
gen. 
 

 In den 1980er Jahren kam es allerdings 
zu einer spürbaren Lähmung der Insti-
tutionen, die lange übersehen wurde. 
Insbesondere tendierte die politische 
Elite dazu, sich auf sich selbst zurückzu-
ziehen und sich von den sozialen Basis-
organisationen der Partei und der Be-
völkerungsmehrheit abzukapseln, die in 
zunehmende Armut geriet und unter 
verschiedenen Formen der Ausgrenzung 
zu leiden hatte. Parallel dazu hatten die 
politischen Parteien die einzelnen öffent-
lichen und zivilen Bereiche (Justiz, Ge-
werkschaften, Universitäten) verein-
nahmt, was zur Entstehung der so ge-
nannten „Partidocracia“, zur Herrschaft 
der politischen Parteien führte. 
 

 Diese Situation begünstigte den politi-
schen und teilweise auch akademischen 
Diskurs, der der repräsentativen Demo-
kratie die Verantwortung für viele Prob-
leme des Systems anlastete. Anstatt 
dem zunehmenden Misstrauen, das sich 
gegenüber den politischen Parteien und 
dem von diesen beherrschten Parlament 
breitgemacht hatte, durch eine Reform 
dieser Institutionen und einen Diskurs 
ihrer Rolle in der Gesellschaft zu begeg-
nen, wurden Forderungen nach einer 
partizipativen Demokratie bzw. nach 
mehr direkter Beteiligung der Bürger 
laut. Referenden, offene Versammlun-
gen oder die Mitwirkung von sozialen 
Organisationen bei der Auswahl der 
Richter oder anderen Kontrollbehörden 
wurden als Mittel zur Korrektur von 
Fehlentwicklungen angesehen. Die ein-
setzende Begeisterung für die partizipa-
tive Demokratie war in gewisser Hin-
sicht verständlich und einige Fehlent-
wicklungen konnten in der Tat behoben 
werden. Allerdings wurden zunehmend 
auch Ansätze unterstützt, die in der di-
rekten Ausübung der Volkssouveränität 
die große Lösung für alle Defizite der 

bestehenden Institutionen sahen. Dabei 
lag das Problem nicht so sehr in der 
Partizipation der Bevölkerung an sich, 
ein durchaus plausibler Gedanke, son-
dern vielmehr in der Frage nach dem 
Ausmaß, wie weit diese Partizipation rei-
chen sollte, und im Ansatz einiger Posi-
tionen, denen die entsprechende Legi-
timität fehlte. 
 

 Weder die politischen Parteien noch die 
zuständigen Behörden reagierten auf die 
sozialen Forderungen nach Erneuerung 
oder Reform mit der erforderlichen 
Energie und Tiefe, wodurch sich das Ge-
fühl von Stagnation und Ausgrenzung 
weiter verstärkte. Somit radikalisierte 
sich die Forderung nach mehr Bürger-
partizipation und nahm zuweilen sogar 
revolutionären Charakter an, so dass 
sich das Spannungsverhältnis zwischen 
der repräsentativen Demokratie und der 
direkten Bürgerpartizipation in gewisser 
Hinsicht auf Szenarien außerhalb der 
Verfassung verlagerte und somit auf das 
Verhältnis zwischen Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit. 
 

 Die Spannung erreichte ihren Höhe-
punkt in der Polemik um die Einberu-
fung einer Verfassungsgebenden Ver-
sammlung und das Procedere hierfür. 
Die Mehrheit sprach sich für die Einbe-
rufung einer außerordentlichen verfas-
sungsgebenden Versammlung aus, die 
die überfällige politische Transformation 
in Angriff nehmen und eine neue Ver-
fassung erarbeiten sollte, über die dann 
per Volksabstimmung entschieden wer-
den sollte. Bis 1999 waren zahlreiche 
Vorschläge für Verfassungsänderungen 
eingereicht worden. Die Tatsache aller-
dings, dass von den Institutionen selbst 
viele dieser Ansätze blockiert wurden, 
ließ jede Hoffnung auf einen systemkon-
formen Ausweg schwinden. Dies gab 
solchen Thesen Auftrieb, die sich für 
den direkten Bruch mit der Verfassung 
aussprachen und direkt auf das Prinzip 
der Volkssouveränität zurückgreifen 
wollten – ohne die Bestimmungen der 
Verfassung von 1961 zu respektieren. 
In der Verfassung war nämlich festge-
legt, dass allein der Kongress Verfas-
sungsänderungen oder Verfassungsre-
formen verabschieden konnte, wobei 



160 

 

Letztere über ein Referendum zu bestä-
tigen waren. 

 
 Die Unruhe in der Bevölkerung und der 

Wahlsieg des Präsidentschaftskandida-
ten, der die Einberufung einer Verfas-
sungsgebenden Versammlung zum 
Hauptthema seiner Kampagne gemacht 
hatte, veranlassten die den Kongress 
noch dominierenden traditionalistischen 
Kräfte, einer Verfassungsreform zuzu-
stimmen. Sie sollte der Einberufung ei-
ner Verfassungsgebenden Versammlung 
den Weg ebnen. Der Chavismus lehnte 
jedoch dieses Verfahren ab und bestand 
auf dem revolutionären Charakter der 
Verfassungsversammlung. Chávez war 
vor allem auch nicht bereit, irgendeine 
Vereinbarung mit den etablierten Partei-
en zu schließen, die seiner Ansicht nach 
von der politischen Bühne entfernt wer-
den sollten. Dann wurde die Einberu-
fung einer verfassungsgebenden origi-
nären Volksversammlung mit Unterstüt-
zung des Obersten Gerichtshofs vorge-
zogen. Das Gericht bezeichnete die 
Volksmacht als „souverän, der Verfas-
sung übergeordnet und allumfassend“, 
die demzufolge von der geltenden Ver-
fassung weder verboten noch einge-
schränkt werden könnte.3 Unter Anwen-
dung des Gesetzes zur Regelung des 
Wahlrechts und der politischen Partizi-
pation (Ley Orgánica del Sufragio y Par-
ticipación Política) wurde ein lediglich 
konsultatives Referendum abgehalten, 
dem der Oberste Gerichtshof bindende 
Kraft zusprach. Das Ergebnis war eine 
überwältigende Stimmenmehrheit für 
die Einberufung einer Verfassungsge-
benden Versammlung (Asamblea Nacio-
nal Constituyente). Noch vor der Einbe-
rufung versuchte der Oberste Gerichts-
hof selbst die Befugnisse der Versamm-
lung zu begrenzen, die binnen kürzester 
Zeit ihre Tagungen aufnehmen sollte. Es 
war jedoch bereits zu spät, die einmal 
zugesagten Befugnisse konnten nicht 
wieder zurückgenommen werden. Nach 
dem Referendum und der Wahl ihrer 
Mitglieder nahm die Versammlung ihre 
Arbeit auf, erklärte sich zur ursprüngli-
chen Gewalt des Volkes und verabschie-
dete eine Reihe von Maßnahmen, die 

                                                 
3 Entscheidung der Kammer für verwaltungsrechtli-

che Fragen des Obersten Gerichtshofs vom 
19. Januar 1999. 

unmittelbar zur Anwendung gelangten 
und die die Kompetenzen der Verfas-
sungsorgane des Staates berührten. Be-
troffen waren der Kongress, die Parla-
mente der Staaten sowie die Instanzen 
der Judikative. Von dem Moment an 
kam es zu einer offenen und unumkehr-
baren Trennung zwischen Verfassungs-
normen einerseits und den sich auf die 
Volkssouveränität stützenden Entschei-
dungen andererseits. 
 

 Für die Mitglieder der Asamblea Nacio-
nal Constituyente, die aufgrund des an-
gewandten Wahlsystems zu über 90 % 
dem regierungsfreundlichen Lager zuzu-
rechnen waren, war es nur natürlich, 
dass die Verfassung von 1961 durch die 
Volkshoheit und die originäre verfas-
sungsgebende Gewalt des Volkes er-
setzt wurde, sogar noch bevor diese von 
einer anderen abgelöst wurde. Es fiel al-
so relativ leicht, das Primat der Verfas-
sung für eine Übergangszeit auszuset-
zen. Diese Übergangszeit dauerte zum 
Teil auch noch nach Inkrafttreten der 
Verfassung von 1999 fort, die mittels 
eines Volksreferendums angenommen 
worden war. Die von der Versammlung 
erlassenen Übergangsdekrete sollten so 
lange gelten, bis die neuen Institutionen 
voll funktionstüchtig waren. Noch heute, 
acht Jahre nach Inkrafttreten der Ver-
fassung von 1999, gilt teilweise das 
damals angenommene Übergangssys-
tem. 
 

III. Gab es im Zeitpunkt der Entstehung 
der Verfassung eine Debatte über das Ver-
hältnis zwischen Demokratie und Rechts-
staatlichkeit? Falls ja, wurden diese Prinzi-
pien vorwiegend als komplementär oder 
eher als antagonistisch angesehen? Wur-
den beide Prinzipien als gleichrangig be-
trachtet, oder ging man im Gegenteil da-
von aus, dass eine Hierarchie zwischen 
ihnen besteht? 
 
 Die oben geschilderten Umstände wur-

den von einer Diskussion über die 
Rechtmäßigkeit des Verfahrens beglei-
tet, das für die Erarbeitung der neuen 
Verfassung angewandt worden war.4 
Dabei wurde nicht ausdrücklich der Beg-
riff der Rechtsstaatlichkeit dem der De-

                                                 
4 siehe Combellas, Ricardo (Hrsg.), Constituyente 

(Aportes al debate), Caracas, COPRE, 1998. 
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mokratie gegenübergestellt. Dennoch 
untermauerten diese Prinzipien die Posi-
tionen, die entweder die Einhaltung der 
in der Verfassung festgelegten Verfah-
ren vertraten oder aber sich für die freie 
Entfaltung des Volkswillens ausspra-
chen. Dabei spielte der Gedanke der 
Rechtsstaatlichkeit bei einer Kontrover-
se, die ihn offensichtlich betraf, eigent-
lich keine wesentliche Rolle, während 
der Begriff der Demokratie die Grundla-
ge der gesamten Argumentation dar-
stellte. Mit dem Begriff Demokratie ver-
suchte man, die ursprüngliche verfas-
sungsgebende Gewalt des Volkes zu 
rechtfertigten, obwohl nach der gelten-
den Verfassung die Volkssouveränität 
nur durch Wahlen und über die Organe 
der öffentlichen Macht ausgeübt werden 
konnte. 
 

 Die im Wesentlichen inhaltlich nur be-
grenzte Entwicklung der Rechtsstaat-
lichkeit in Venezuela dürfte eine der Ur-
sachen gewesen sein, die zu dem Un-
gleichgewicht zwischen den Anhängern 
einer unbegrenzten verfassungsgeben-
den Gewalt des Volkes und den Anhän-
gern einer sich an die Verfassung hal-
tenden Ausübung dieser Macht führte. 
Hinzu kamen bedeutende pragmatische 
Gründe, die mit dem Verfall der beste-
henden Institutionen und den Erwartun-
gen an einen Machtwechsel zusammen-
hingen. 
 

 Die Argumentation, die sich auf Volks-
souveränität und die Beachtung der 
mehrheitlichen Willensbildung stützte, 
war damals so stark, dass selbst der 
Oberste Gerichtshof die Durchführung 
eines Referendums über die Einberufung 
einer nicht in der Verfassung vorgese-
henen Nationalen Verfassungsgebenden 
Versammlung zustimmte und das Er-
gebnis selbst als bindend bezeichnete. 
Das Erstaunliche ist dabei nicht so sehr 
die Schlussfolgerung als vielmehr der 
vorausgegangene Gedankengang, der 
sich jenseits der Grenzen der Verfas-
sung bewegte und sich auf einen ver-
meintlich vorrechtlichen Charakter einer 
ursprünglichen verfassungsgebenden 
Gewalt stützte. Diese im Wesentlichen 
politische Begrifflichkeit, auf der die 
richterliche Entscheidung basierte, bil-
dete den Ausgangspunkt eines verfas-

sungsgebenden Prozesses, da die späte-
ren Versuche des Obersten Gerichts-
hofs, gewissermaßen zurückzurudern 
und der Versammlung juristische Gren-
zen zu setzen, allesamt scheiterten. 
 

 Während der Tagung der Asamblea Na-
cional Constituyente wurden in zuneh-
mend stärkerem Maße die Verfassungs-
normen dem in der Versammlung reprä-
sentierten Volkswillen untergeordnet, da 
– nach dem selbst erstellten Tagungs-
statut – die Versammlung befugt war, 
unmittelbar zur Anwendung gelangende 
Rechtsnormen zu erlassen, die in die 
Kompetenzen der bestehenden Gewal-
ten eingriffen und somit die formal gel-
tende Verfassung aushebelten. Gravie-
render noch war die Tatsache, dass der 
Oberste Gerichtshof, abweichend von 
früheren Entscheidungen, und in einem 
gewissen Rückgriff auf die Doktrin sei-
ner anfänglichen Entscheidung diese 
Verfahrensweise bestätigte, indem er 
erklärte, die Handlungen der Asamblea 
Nacional Constituyente hätten einen 
über der Verfassung stehenden Charak-
ter.5 Auch nach Verabschiedung der 
Verfassung von 1999 hatte die Einstel-
lung, dass die politische Gewalt umfas-
send an die Volkssouveränität gebunden 
ist, noch weitreichende Folgen für die 
Rechtsordnung und die Institutionen des 
Staates in Form der bereits erwähnten 
Übergangsdekrete, die vorgeblich dazu 
dienen sollten, die Anwendung der neu-
en Verfassungsordnung zu erleichtern, 
die aber tatsächlich der Verfassung zu-
widerliefen. 
 

B RECHTSSTAATLICHKEIT UND 
DEMOKRATIE IN DER VERFASSUNG 
 

I. Ist das Rechtsstaatsprinzip in die Verfas-
sung aufgenommen worden? Wenn nicht, 
ist es als ungeschriebenes Verfassungs-
prinzip anerkannt? 

 
 Das Rechtsstaatsprinzip ist ausdrücklich 

in der Verfassung anerkannt, wenn auch 
nicht in einer eigenständigen Ausformu-
lierung, sondern als Grundbestandteil 
der Definition des venezolanischen 
Staates als eines „demokratischen und 
sozialen Rechts- und Gerechtigkeits-

                                                 
5 Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom  

14. Oktober 1999. 
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staates“ (Art. 2 CRBV). Die Verankerung 
dieser Formel in Artikel 2 bedeutet, dass 
der Rechtsstaat zu den Grundsätzen der 
Verfassung gehört, die nicht über Novel-
lierungs- oder Reformmechanismen ab-
geändert werden können. Eine Ände-
rung kann somit nur über eine Nationale 
Verfassungsgebende Versammlung er-
folgen (Art. 342 CRBV). 

 
 Das angesprochene Nebeneinander von 

Rechtsstaat und dem sozialen Charakter 
des Staates sollte eigentlich zu keinen 
nennenswerten theoretischen Schwie-
rigkeiten führen, wie es die Empirie 
zeigt. Größere Schwierigkeiten und 
zugleich auch größere Originalität zei-
gen sich hingegen bei Proklamation ei-
nes Staates, der nicht nur ein Rechts-
staat, sondern auch ein Gerechtigkeits-
staat ist. Einige Theoretiker sehen den 
Bezug zur Gerechtigkeit darin begrün-
det, dass der Rechtsstaat kein Hindernis 
für den Vollzug von Gerechtigkeit, ein-
schließlich der sozialen Gerechtigkeit, 
darstellen darf, so dass es im Konfliktfall 
notwendig sein kann, die Garantien des 
Rechtsstaates der Gerechtigkeit nach-
zuordnen. Sollte sich diese Position oh-
ne jegliche Einschränkung durchsetzen, 
so würde diese Auslegung das Konzept 
des Rechtsstaates selbst in Gefahr brin-
gen und dessen Geltung den subjekti-
ven Einschätzungen der Rechtsanwen-
der ausliefern. Die Regeln der Verfas-
sungsauslegung widersprechen zudem 
einer solchen Auffassung, da sie einen 
nahezu unüberwindlichen Gegensatz 
zwischen zwei Bestandteilen der er-
wähnten Definition schaffen. Eine um-
fassendere Lesart der Verfassung unter-
stützt zudem in keiner Weise die These 
von einem Gegensatz zwischen den bei-
den Werten oder Forderungen, sondern 
macht es eher plausibel anzunehmen, 
dass der Bezug auf die Gerechtigkeit 
dahin geht, die Integrität des Begriffs 
Rechtsstaat zu erhalten, der nicht nur 
rein formal auszulegen ist. Er besteht 
gleichermaßen aus einer materiellen 
Komponente, die zumindest teilweise 
mit der Idee der Gerechtigkeit verwandt 
ist. Der Gerechtigkeitsstaat will nicht 
nur ein rein formaler Rechtsstaat sein6. 

                                                 
6 siehe auch die Entscheidung der Kammer für 

verwaltungsrechtliche Fragen des Obersten  
Gerichtshofs vom 26. April 2000 (Nr. 949) 

II. In welchem Umfang und in welcher 
Weise sind die folgenden Elemente des 
Rechtsstaatsprinzips in die Verfassung auf-
genommen worden: a) Vorrang des Geset-
zes (Gesetzmäßigkeitsprinzip), b) Vorbe-
halt des Gesetzes, c) Zugang zu Gericht im 
Falle einer behaupteten Verletzung indivi-
dueller Rechte, d) Unabhängigkeit der Ge-
richte, e) Fair-Trial-Garantien und ver-
wandte Garantien, insbesondere das Ver-
bot „ne bis in idem“ und das Prinzip „Keine 
Strafe ohne Gesetz“? 

 
a) Gesetzmäßigkeitsprinzip 

 
 Das Gesetzmäßigkeitsprinzip ist in der 

venezolanischen Rechtstradition veran-
kert und hat sich in mehreren Verfas-
sungen niedergeschlagen. Die heute 
geltende Verfassung erkennt das Prinzip 
in Artikel 137 an: „Die Verfassung und 
die Gesetzgebung bestimmen die Be-
fugnisse der Organe der öffentlichen 
Gewalt und diese haben sich bei der 
Ausübung ihrer Amtshandlungen daran 
zu halten.“ 
 

b) Vorbehalt des Gesetzes 
 

 Der Vorbehalt des Gesetzes ist ebenfalls 
eine Forderung, die zum Bestand des 
venezolanischen öffentlichen Rechts ge-
hört und die sich in der Verfassung in 
verschiedener Form niedergeschlagen 
hat. Die Verfassung thematisiert den 
Vorbehalt des Gesetzes nicht in einer 
allgemeinen Norm, die erschöpfend die 
dem Gesetz vorbehaltenen Materien re-
gelt. Vielmehr fordert sie in verschiede-
nen Bestimmungen und Bereichen der 
Gesetzgebung dazu auf, weitere Regeln 
festzulegen, welche die Verfassung zu 
ergänzen haben. 
 

Zu den Gebieten, die die Verfassung 
dem Gesetz vorbehält, gehören im We-
sentlichen die folgenden: 
 
 Gliederung des nationalen Territori-

ums (Art. 16) 
 Schaffung der Gebietskörperschaft 

der Stadt Caracas (Art. 18) 
 Schaffung unabhängiger Institutio-

nen, die der öffentlichen Verwaltung 
als autonome und mit eigener 
Rechtspersönlichkeit ausgestattete 
Behörden angehören (Art. 142) 
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 das Beamtenstatut, das das Ver-
hältnis zwischen der Verwaltung 
und ihren Beamten regelt (Art. 144) 

 Festlegung der Fälle, in denen das 
Parlament (Asamblea Nacional) 
Verträgen von nationalem Interesse 
zuzustimmen hat (Art. 150) 

 Annahme internationaler Verträge 
(Art. 154) 

 Organisation und Funktionsweise 
der Parlamente der einzelnen Bun-
desstaaten (Consejos Legislativos) 
(Art. 162) 

 Grundnormen über die konkurrie-
renden Kompetenzen zwischen der 
Bundesebene und der staatlichen 
Ebene (Art. 165) 

 Organisation, Regierung und Ver-
waltung der Gemeinden 

 Schaffung von Mechanismen für die 
Übertragung von Dienstleistungen 
an die Gemeinden (Art. 184) 

 gesetzliche Regulierung der Verfas-
sungsorgane des Staates in den 
einzelnen Gebieten des öffentlichen 
Rechts (Art. 247, 251, 262, 273, 
292 u.a.) 

 Erhebung von Steuern (Art. 317) 
 Zusatzregelung über Ausnahmezu-

stände (Art. 338). 
 

 Gesondert kommentiert werden sollten 
die Verfassungsrechte oder Grundrech-
te. Auch hier enthält die Verfassung kei-
ne allgemeine Klausel über den Vorbe-
halt des Gesetzes. In unserer Rechts-
ordnung sind traditionell immer spezifi-
sche Vorbehalte aufgenommen worden, 
die in der vom Recht anerkannten Be-
stimmung vorgesehen sind. Der Geset-
zesvorbehalt in Bezug auf die Verfas-
sungsrechte ist auch eine in der Rechts-
lehre und der Verfassung weitgehend 
anerkannte Forderung, so dass jede 
vermeintliche Unterlassung in der Ver-
fassung ausgeglichen werden kann (z.B. 
Art. 44 CRBV).7 Zusätzlich wurde das 
Fehlen einer allgemeinen Norm, die die 
Einschränkung eines Grundrechts an 
das Bestehen eines Gesetzes bindet, 
zum guten Teil über die Verfassungs-
norm ausgeglichen, die die Gesetzge-
bung über Grundrechte und Verfas-
sungsgarantien als Zuständigkeit der 
Nationalen Gewalt (Poder Nacional) 

                                                 
7 siehe Jesús M. Casal, Los derechos humanos y su 

protección, Caracas, UCAB, 2006, 65 ff. 

(Art. 156, Nummer 32) einschließt, aus 
der ein diesbezüglicher allgemeiner Ge-
setzesvorbehalt abgeleitet worden ist. 
 

 Der Begriff des Gesetzesvorbehalts 
umfasst auch die von den Bundesstaa-
ten verabschiedeten Gesetze in dem 
Maße, in dem die Staaten materielle 
Kompetenzen haben, die sich auf die 
Grundrechte auswirken können. Das 
Gleiche gilt für die Gemeindeverord-
nungen, die von den Stadträten (Con-
cejos Municipales) verabschiedet wer-
den, die traditionell wie örtliche Geset-
ze behandelt werden. Die Verfassung 
sieht zudem vor, dass der Präsident der 
Republik über ein vom Kongress zu 
verabschiedendes Gesetz gesetzesglei-
che Normen erlassen kann (Art. 203 
CRBV), die sich auf die Verfassungs-
rechte auswirken können. 
 

c) Zugang zu Gericht im Falle einer 
behaupteten Verletzung individuel-
ler Rechte 
 

 Die Verfassung garantiert dem Bürger 
das Recht auf Zugang zu den Gerichten, 
um den effektiven richterlichen Schutz 
seiner Rechte oder Interessen durchzu-
setzen (Art. 26). Dieses Recht umfasst 
die unterschiedlichen Kontroversen, die 
sich in Bezug auf die Rechte oder Inte-
ressen einer Person ergeben können, 
einschließlich der kollektiven Rechte 
oder des Rechts auf Verbandsklage. 
Vom prozessrechtlichen Standpunkt aus 
gesehen umfassen diese Rechte u.a.: 
den Zugang zum zuständigen Gericht, 
ohne dass dem Bürger ungerechtfertigte 
oder übermäßige Barrieren entgegenge-
stellt werden können; das Recht, vor 
Gericht den entsprechenden Anspruch 
zu formulieren und einstweilige Verfü-
gungen zu erwirken; den Einsatz der für 
Parteienvortrag und Beweisführung er-
forderlichen Verfahrensmittel unter Be-
rücksichtigung des Streitprinzips und 
der Waffengleichheit; nach Möglichkeit 
das Herbeiführen einer Entscheidung 
über Inhalte und Begründung der Klage 
sowie die Garantie der Erfüllung einer 
endgültigen positiven Entscheidung. 
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 Wenn das vermeintlich verletzte Recht 
ein Grundrecht ist, so tritt der verstärk-
te Rechtsschutz über die Möglichkeit zu 
einer Verfassungsbeschwerde ein, die 
aktuellen oder unmittelbar bevorste-
henden Verletzungen jedes von der Ver-
fassung garantierten Rechts entgegen-
wirken kann (Art. 27 CRBV). Das Be-
sondere an dieser Beschwerde ist, dass 
es sich um ein beschleunigtes und ein-
faches Verfahren handelt, das Vorzugs-
behandlung genießt, so dass eine Ver-
letzung der Grundrechte rasch verhin-
dert oder aufgehoben werden kann. 
 

d) Unabhängigkeit der Gerichte 
 

 Die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit 
ist ein wesentlicher Grundsatz der Ver-
fassung und gilt sowohl für die Judikati-
ve allgemein als auch für die einzelnen 
Richter und Gerichte. Die verfassungs-
mäßige Anerkennung der Unabhängig-
keit der Judikative wird durch einen ent-
sprechenden permanenten Posten im 
Staatshaushalt sichergestellt, der nie 
unter 2% des ordentlichen Haushaltes 
liegen kann (Art. 254). Zudem genießt 
der Oberste Gerichtshof als nationale 
höchstrichterliche Instanz Funktions-, 
Finanz- und Verwaltungsautonomie. 
 

 Was die ordentlichen Richter oder Ge-
richte anbelangt, so umfasst die Unab-
hängigkeit der Judikative auch sie, wo-
bei die Verfassung auch Unabhängigkeit 
in Hinsicht auf ein faires Verfahren ein-
fordert (Art. 49, Nummer 3). Hierfür 
wurden zusätzliche Vorkehrungen ge-
troffen: Einrichtung einer Rechtslauf-
bahn für Richter und der Einstellungs-
verfahren für Richter, die als öffentliche 
Ausschreibungen durchgeführt werden 
(Art. 255). Zudem begrenzt die Verfas-
sung auch politische, gewerkschaftliche 
oder ähnlich motivierte Aktivitäten der 
Richter (Art. 256). Diese letzte Bestim-
mung geht so weit, dass die Verfassung 
den Richtern sogar das Recht abspricht, 
eine Vereinigung mit anderen Richtern 
zu gründen, was eigentlich gegen das 
Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit ver-
stößt und sich nachteilig auf die Unab-
hängigkeit der Richter auswirken kann. 
 

 Die richterliche Unabhängigkeit wird 
durch die Forderung nach Unparteilich-

keit des Richters ergänzt, die Teil der 
Garantien für ein faires Verfahren ist, 
die nachstehend untersucht werden sol-
len. 
 

e) Fair-Trial-Garantien und verwandte 
Garantien 
 

 Die Garantien eines Fair Trials sind klar 
in der Verfassung (Art. 49) ausformu-
liert. Das ordentliche Verfahren umfasst 
das Recht auf Verteidigung und auf 
Rechtsbeistand sowie, falls erforderlich, 
auf Einsatz eines Dolmetschers. Zudem 
hat der Beschuldigte das Recht, die An-
schuldigungen zugestellt zu bekommen. 
Er ist nicht gezwungen, gegen sich 
selbst oder gegen nächste Verwandte in 
einem Strafprozess auszusagen. Zu den 
weiteren Rechten gehören: vom gesetz-
lichen Richter gerichtet zu werden; Be-
weismittel einzulegen; gegen ein even-
tuelles Strafurteil (Strafentscheidung) 
Berufung einzulegen und die Annullie-
rung von Beweisen zu erwirken, wenn 
diese Beweise unter Verletzung des or-
dentlichen Verfahrens erhalten worden 
sind. 
 

 Im Zusammenhang mit diesen Garan-
tien stehen die Unschuldsvermutung, 
das Verbot einer doppelten Verurteilung 
für den gleichen Sachverhalt (ne bis in 
idem) und das Legalitätsprinzip der 
Straftaten und der Strafen (Art. 49, 
Nummern 2, 6 und 7). Zudem wird das 
Recht auf Wiedergutmachung gewährt, 
falls aufgrund eines Justizirrtums oder 
einer ungerechtfertigten Verzögerung 
oder Unterlassung seitens der Justiz 
Schaden erlitten worden ist. 
 

III. Ist das Demokratieprinzip in die Ver-
fassung aufgenommen worden? Falls nein, 
ist die Demokratie als ungeschriebenes 
Verfassungsprinzip anerkannt? 

 
 Das Demokratieprinzip ist in die Verfas-

sung aufgenommen worden, wenngleich 
es nicht explizit so bezeichnet wurde. 
Die Verfassung bezieht sich mehrmals 
auf die Demokratie. So bezeichnet sie 
Venezuela als einen demokratischen 
und sozialen Rechts- und Gerechtig-
keitsstaat (Art. 2) und bestätigt das 
Volk als Träger der Souveränität (Art. 
5), weist auf den demokratischen Cha-
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rakter der Regierungsform und der poli-
tischen Institutionen hin (Art. 6), be-
stimmt die demokratischen Garantien 
als Begrenzung der ursprünglichen ver-
fassungsgebenden Gewalt und als Vor-
aussetzung für den Gehorsam gegen-
über den Behörden und ihren Handlun-
gen (Art. 350). Die Bindung der Verfas-
sung an die Demokratie ist ein Prinzip 
oder eine grundsätzliche politische Ent-
scheidung, die in keinem Fall über ein-
fache Novellierungen oder Verfassungs-
reformen (Art. 342) geändert werden 
kann. Sogar die ursprüngliche verfas-
sungsgebende Gewalt in Form einer Na-
tionalen Verfassungsgebenden Ver-
sammlung könnte zwar die im Verfas-
sungstext festgehaltene Option zu 
Gunsten des demokratischen Systems 
abändern, wäre aber nicht dazu befugt, 
sie abzuschaffen oder gänzlich abzuän-
dern, da dann das Recht auf zivilen Un-
gehorsam oder auf Widerstand gemäß 
Art. 350 der Verfassung zum Tragen 
käme. 
 

 Somit wird nicht so sehr auf ein Demo-
kratieprinzip abgezielt, sondern viel-
mehr der Schwerpunkt auf die demo-
kratische Natur des politischen Systems 
und auf die Volkssouveränität als Quelle 
der Legitimität gelegt. Dennoch sind die 
inhaltlichen Elemente, die unter dem 
demokratischen Prinzip normalerweise 
zusammengefasst werden, auch von der 
Demokratiedefinition des Systems ab-
gedeckt, so dass dieses Prinzip als ein 
Verfassungsprinzip aufgefasst werden 
kann. 
 

IV. In welchem Umfang und auf welche 
Weise sind die folgenden Bestandteile des 
Demokratieprinzips in die Verfassung auf-
genommen worden: a) Volkssouveränität, 
b) Formen der repräsentativen und der 
partizipativen, d.h. direkten Demokratie, c) 
Verfassungsgarantien eines echten Mehr-
parteiensystems, d) das Recht in echten, 
wiederkehrenden Wahlen zu wählen und 
gewählt zu werden, nach den Grundsätzen 
der allgemeinen, gleichen und geheimen 
Wahl, e) Kontrolle der Wahlen durch unab-
hängige Körperschaften (d.h. entweder 
durch die ordentlichen Gerichte oder durch 
spezielle, mit den Garantien der Autonomie 
und Unabhängigkeit ausgestattete Wahlge-
richte)? 

a) Volkssouveränität 
 
 Die Volkssouveränität ist eines der we-

sentlichen Prinzipien, deren Änderung 
der ursprünglichen verfassungsgeben-
den Gewalt vorbehalten ist (Art. 342 
CRBV), die – wie oben ausgeführt – das 
Prinzip auch höchstens umformulieren, 
aber nie außer Kraft setzen kann. Ge-
mäß Art. 5 der Verfassung liegt die Sou-
veränität unübertragbar beim Volk, das 
sie direkt über die in der Verfassung 
und im Gesetz vorgesehenen Verfahren 
der Bürgerpartizipation ausüben kann 
oder indirekt über Wahlen und gewählte 
Vertreter. Diese Formulierung weicht 
von der Verfassung von 1961 insofern 
ab, als die frühere Verfassung nur auf 
die Ausübung der Volkshoheit über 
Wahlen und die Organe der öffentlichen 
Gewalt abhob. 
 

 Die Bestimmung sieht zudem vor, dass 
die Organe des Staates zwar aus der 
Volkssouveränität entstanden sind und 
ihr weiterhin unterstehen, ohne dass 
deswegen aber alle Behörden direkt 
vom Volke gewählt werden müssen. 
Dagegen müssen bei der Ernennung der 
Leiter der bedeutenden Staatsinstitutio-
nen zumindest die vom Volke gewählten 
Vertreter oder Behörden entscheidend 
mitgewirkt haben. Die Unterstellung der 
öffentlichen Behörden unter die Volks-
souveränität bedeutet nicht, dass alle 
Entscheidungen einer Volksabstimmung 
unterliegen müssen. Es geht in erster 
Linie darum festzuhalten, dass das 
letztendliche Fundament der Verfas-
sungsordnung, die den Staat und seine 
Organe bestimmt, der Wille des Volkes 
ist. 
 

b) Formen der Repräsentation und der 
direkten Partizipation 
 

 Das Spannungsverhältnis zwischen der 
repräsentativen Demokratie und der so 
genannten partizipativen Demokratie 
zeichnete auch den verfassungsgeben-
den Prozess von 1999 aus, der sich im 
Verfassungstext niederschlug. Die Ver-
fassung von 1961 bezeichnete in der 
Ewigkeitsklausel von Art. 2, die gegen 
jede Verfassungsreform gefeit sein soll-
te, die Regierung Venezuelas als „reprä-
sentativ“, während die entsprechende 
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Bestimmung der heute geltenden Ver-
fassung (Art. 6 CRBV) diesen Begriff fal-
len ließ und ihn durch die Bekräftigung 
des „partizipativen“ Charakters der Re-
gierung ersetzte. In Übereinstimmung 
mit der zum Zeitpunkt der Verabschie-
dung der Verfassung vorherrschenden 
Meinung kam darin der Wechsel von ei-
ner repräsentativen Demokratie zu einer 
partizipativen Demokratie zum Aus-
druck. Dennoch ist Partizipation nach 
Art. 6 der Verfassung nicht so auszule-
gen, dass sie dem Begriff der Repräsen-
tation entgegensteht. Vielmehr umfasst 
sie ihn, ohne sich darin zu erschöpfen. 
Eine Auslegung dieser Bestimmung, die 
auch die Art und Weise, wie die Verfas-
sung das Recht auf politische Mitwir-
kung versteht (Art. 62), umfasst, lässt 
den Schluss zu, dass Partizipation auch 
Repräsentation beinhaltet, da die Bürger 
ihr Recht „direkt oder über die gewähl-
ten Vertreter oder Vertreterinnen“ aus-
üben können. Demnach ist sowohl die 
Mitwirkung der Bürger an den öffentli-
chen Angelegenheiten über Repräsen-
tanten als auch ihre Beteiligung über die 
so genannte Direktdemokratie Ausdruck 
der in Art. 6 festgelegten Bürgerpartizi-
pation. Die Entwicklung der Verfas-
sungsrechtsprechung hat in jedem Fall 
das zuvor erwähnte Spannungsverhält-
nis entkrampft und die repräsentative 
Basis unserer Demokratie anerkannt. 
 

 Zu den in der Verfassung vorgesehenen 
Mitteln einer direkten oder semidirekten 
Demokratie gehören: Konsultationsrefe-
renden über Themen, die von allgemei-
nem nationalem, staatlichem oder 
kommunalem Interesse sind und die 
keinen bindenden Charakter haben, Re-
ferenden zur Bestätigung oder Ableh-
nung von Gesetzen, Referenden zur Ab-
berufung eines Mandats und verfas-
sungsgebende Referenden (Art. 71, 72, 
73, 74, 205, 341, 344 und 347). Die 
Volksinitiative ist ebenfalls für die Ein-
reichung von Gesetzesvorlagen, Vor-
schlägen zur Abänderung oder Reform 
der Verfassung und Anträgen auf eine 
Volksbefragung über die Einberufung 
einer Nationalen Verfassungsgebenden 
Versammlung (Art. 204, 341, 342 und 
348) vorgesehen. Nennenswert sind 
auch Bürgerversammlungen, die ver-
bindliche Entscheidungen treffen können 

(Art. 70 CRBV). Bisher ist dieses Modell 
wenig entwickelt und wenig verwendet 
worden, auch wenn Bürgerversammlun-
gen legal in den Handlungsbereich der 
Gemeinderäte eingeführt worden ist. 
Weitere Formen, die die Bürgerpartizi-
pation fördern, sind die Übertragung 
von Dienstleistungen an organisierte 
Gemeinden, erhöhte Transparenz und 
Rechnungslegung; die Anhörung der 
Bürger bei der Ausformulierung von In-
vestitionsplänen und von Betroffenen 
bei der Erarbeitung von Gesetzen und 
anderen Normen sowie Mitwirkung ver-
schiedener sozialen Gruppen bei der 
Wahl der Kandidaten für die höchste 
Ämter der Judikative, der Bürgergewalt 
(Poder Ciudadano) und der Wahlgewalt 
(Poder Electoral) (Art. 66, 141, 184, 
211, 264, 270, 279 und 295 CRBV). 
 

c) Verfassungsgarantien eines echten 
Mehr-Parteien-Systems 
 

 Die Verfassung schützt das Recht auf 
Gründung von Parteien und politischen 
Organisationen und sieht im politischen 
Pluralismus einen wesentlichen Grund-
satz der Verfassung (Art. 2 und 67). 
 

d) Aktives und passives Wahlrecht und 
regelmäßige allgemeine, gleiche 
und geheime Wahlen 
 

 Das allgemeine, direkte und geheime 
Wahlrecht ist klar in der Verfassung 
verankert und hat den Status eines 
Grundrechts (Art. 63). Die Gleichheit ist 
ein in der Verfassungsregelung implizit 
enthaltenes Prinzip und leitet sich in je-
dem Fall vom Verfassungsgrundsatz der 
Gleichheit ab (Art. 21). Um eine weiter-
reichende Vertretung aller unterschiedli-
chen Strömungen und Parteien sicher-
zustellen, legt die Verfassung das Prin-
zip der personalisierten Verhältniswahl 
fest. 
 

e) Kontrolle der Wahlen durch  
unabhängige Gremien 
 

 Es gibt zahlreiche Verfassungsvorbehal-
te, die eine unabhängige Kontrolle der 
Wahlverfahren und Wahlergebnisse si-
chern sollen. Diesem Ziel dient zunächst 
die Schaffung eines neuen Bereichs öf-
fentlicher Gewalt unter dem Begriff 
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Wahlgewalt (Poder Electoral), die neben 
der Bürgergewalt (Poder Ciudadano) zu 
den drei klassischen öffentlichen Gewal-
ten hinzukommt. An der Spitze der 
Wahlgewalt steht der Nationale Wahlrat 
(Consejo Nacional Electoral), eine un-
parteiische und mit eigenem Haushalt 
ausgestatte unabhängige Behörde (Art. 
292 und 294 CRBV). Unter anderem ob-
liegen dem Wahlrat die Verwaltung, Lei-
tung und Organisation der Wahlen für 
öffentliche Ämter sowie die der Referen-
den. Der Wahlrat ist auch befugt, ver-
bindliche Richtlinien für die Finanzierung 
von Wahlkämpfen und für die Werbung 
während der Wahlkampagnen zu erlas-
sen (Art. 293). 
 

 Die vom Nationalen Wahlrat erlassenen 
Akte können vor der Kammer für wahl-
rechtliche Fragen des Obersten Ge-
richtshofs angefochten werden (Art. 297 
CRBV), ungeachtet der Fälle, in denen 
es möglich ist, Rechtsmittel bei der Ver-
fassungskammer des gleichen Gerichts 
einzulegen. Die Kammer für wahlrechtli-
che Fragen übt die Zuständigkeitskon-
trolle über das Wahlwesen aus, deren 
Verwaltung dem Nationalen Wahlrat als 
höchste Instanz übertragen ist. 
 

C RECHTSSTAATLICHKEIT UND 
DEMOKRATIE IM LICHTE DER 
VERFASSUNGSRECHTSPRECHUNG 
 

I. Wie ist das Verfassungsprinzip in der 
Rechtsprechung des Verfassungsge-
richts/Obersten Gerichtshofs interpretiert 
worden? Insbesondere: Folgt das Gericht 
einer weiten, die freiheitsschützenden Ele-
mente betonenden Interpretation der 
Rechtsstaatlichkeit oder bekennt es sich 
eher zu einem formalen Rechtsstaatsver-
ständnis, in dem die formellen Anforderun-
gen wie Bestimmtheit und Vorhersehbar-
keit der gesetzlichen Regelungen, Vertrau-
ensschutz etc. im Vordergrund stehen? 

 
 Die Rechtsprechung der Verfassungs-

kammer des Obersten Gerichtshofs (Sa-
la Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia) hat sich nicht systematisch 
über den Begriff der Rechtsstaatlichkeit 
geäußert. Er wurde als Argument einge-
setzt, ohne dass es dabei zu einer Ana-
lyse der Inhalte und Implikationen ge-
kommen wäre. Kommt der Begriff der 

Rechtsstaatlichkeit isoliert zur Anwen-
dung, ohne auf den sozialen Charakter 
des Staates oder auf die Vorstellung des 
Gerechtigkeitsstaates einzugehen, so 
geschieht das eher in einem formalen, 
begrenzten Sinn und nicht so sehr in ei-
ner weitreichenden materiellen Bedeu-
tung8. Der Oberste Gerichtshof, insbe-
sondere die Kammer für verwaltungs-
rechtliche Fragen, hat sich eingehend 
zum Prinzip der administrativen Legali-
tät geäußert. 
 

 Detaillierter war die Rechtsprechung 
dagegen in den Fällen, in denen es um 
die verfassungsmäßige Verankerung ei-
nes sozialen Rechtsstaates oder eines 
Rechts- und Gerechtigkeitsstaates ging. 
Die Annährung an den Begriff des sozia-
len Rechtsstaates hat zu zwei großen 
Entwicklungslinien in der Rechtspre-
chung geführt: Die erste Entwicklung 
hat das Verhältnis zwischen Staatsform 
und Schutz der sozialen Rechte aufge-
zeigt; die zweite hat zu einer Abschwä-
chung der Anforderungen geführt, die 
sich aus dem Begriff des Rechtsstaates 
ableiten. Ein Beispiel ist die Garantie 
des Gesetzesvorbehalts in puncto Wirt-
schaftsfreiheit.9 
 

 Was den Begriff des Gerechtigkeitsstaa-
tes anbelangt, so tendiert die Recht-
sprechung dazu, ihn dann anzurufen, 
wenn die strenge Anwendung des Ge-
setzes abgemildert werden soll bzw. 
wenn Auslegungen zu rechtfertigen 
sind, bei denen es darum geht, Forma-
lien und juristische Voraussetzungen zu 
Gunsten der materiellen Gerechtigkeit 
zu vernachlässigen. Diese materielle 
Idee von Gerechtigkeit wird normaler-
weise nicht mit einer Garantie der indi-
viduellen Freiheit assoziiert, sondern mit 
dem Schutz der Lebensqualität der Be-
völkerung oder anderer Allgemeingüter. 
 
 

                                                 
8 siehe u.a. die Entscheidung der Verfassungs-

kammer des Obersten Gerichtshofs vom 7. März 
2007 (Nr. 379) 

9 siehe die Entscheidungen der Verfassungskam-
mer des Obersten Gerichtshofs vom 24. Januar 
2002 bzw. vom 17. August 2004 (Nr. 85 und 
1613) und die Entscheidung der Kammer in ver-
waltungsrechtlichen Fragen des gleichen Gerichts 
vom 5. Oktober 2000 (Nr. 1885). 
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II. Erkennt das Verfassungsgericht die Ge-
waltenteilung als Bestandteil des Rechts-
staatsprinzips an? Wenn Letzteres zutrifft, 
welche Auswirkungen hat das a) für das 
Verhältnis zwischen der Rechtsprechung 
und den politischen Gewalten und b) das 
Verhältnis zwischen Exekutive und Legisla-
tive? 

 
 Die Gewaltenteilung ist von der Recht-

sprechung in Verfassungsfragen unter-
sucht worden,10 wenn auch nicht als Be-
standteil des Rechtsstaates. Die Gewal-
tenteilung wird normalerweise auf das 
Verhältnis zwischen den einzelnen 
Zweigen der öffentlichen Macht ange-
wandt, insbesondere auf das Verhältnis 
zwischen der Exekutive und der Legisla-
tive, aber auch auf das Verhältnis zwi-
schen der Justizverwaltung und den po-
litischen Machtinstanzen. Traditionell 
hat die Gewaltenteilung in Venezuela ei-
ne horizontale und eine vertikale Kom-
ponente. Die Unterteilung in Gebiets-
körperschaften, die der nationalen Ebe-
ne, der regionalen Ebene oder den Ge-
meinden zuzuordnen sind, wird häufig 
aus dieser Perspektive heraus unter-
sucht. 
 

 Die Gewaltenteilung wird insofern abge-
schwächt, als die Verfassung von 1999 
(Art. 136) zugleich auch eine Zusam-
menarbeit der öffentlichen Gewalten 
vorschreibt. So haben denn auch die 
Rechtsprechung und die nationale 
Rechtslehre betont, dass Gewaltentei-
lung nicht bedeutet, dass jede einzelne 
der öffentlichen Funktionen ausschließli-
che Befugnisse für eine bestimmte Ge-
walt hat, sondern dass es eher die privi-
legierte Ausübung einer dieser Funktio-
nen durch eine der öffentlichen Gewal-
ten bedeutet und die nötige Achtung der 
Kompetenzen, die die jeweiligen Staats-
organe zuerkannt bekommen haben.11 
In einigen Fällen ist die Rechtsprechung 
in dieser Hinsicht sehr weit gegangen 
und hat versucht, Situationen zu recht-
fertigen, in denen die öffentlichen Ge-
walten gemeinsam gehandelt haben, 

                                                 
10 siehe die Entscheidung der Verfassungskammer 

des Obersten Gerichtshofs vom 17. Oktober 2007 
(Nr. 1889). 

11 siehe Brewer-Carías, Allan, Instituciones Políticas 
y Constitucionales, Caracas, UCAT/EJV, 1985, 
Tomo II, 133 ff. 

obwohl es sich um ausschließliche Kom-
petenzbereiche handelte. 
 

III. Inwieweit werden die Grundrechte als 
Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips ange-
sehen? Sofern sie als Elemente der Rechts-
staatlichkeit angesehen werden, gilt dies 
auch für die „politischen“ Grundrechte, 
d.h. Meinungsfreiheit, Versammlungsfrei-
heit, Vereinigungsfreiheit? 

 
 Die Menschen- oder Grundrechte wer-

den normalerweise nicht als Bestandteil 
des Rechtsstaates angesehen. Vielmehr 
werden sie als eine übergeordnete und 
unabhängige Kategorie angesehen, die 
als Ausgangspunkt für die Auslegung al-
ler übrigen Normen oder Prinzipien der 
Verfassung gelten können. Dies gilt im 
Prinzip für alle Grundrechte. 

 
IV. Hat das Verfassungsgericht/der Obers-
te Gerichtshof die Elemente definiert, die 
Bestandteil des Demokratieprinzips sind? 
Welche sind diese Elemente? Werden sie 
weit oder eher eng ausgelegt? 

 
 Die Rechtsprechung der Verfassungs-

kammer des Obersten Gerichtshofs hat 
mehr als einmal den Begriff der Demo-
kratie definiert, wenn auch in allgemei-
ner Hinsicht und nicht mit dem Ziel, die 
ihn charakterisierenden Elemente zu un-
terscheiden. Die Rechtsprechung basiert 
auf der Idee der Bürgerbeteiligung als 
Grundlage des in der Verfassung von 
1999 verankerten Demokratiemodells. 
Die in der Rechtsprechung angeführten 
Inhalte sind im Wesentlichen die Hoheit 
des Volkes, das Recht auf Wahlen und 
die Tatsache, dass politische Partizipati-
on sich nicht allein auf Wahlen be-
schränkt. Dieser Ansatz ist wie folgt von 
der Verfassungskammer zusammenge-
fasst worden: 
 

 „Das auf Wahlen, Partizipation und der 
aktiven Rolle der Gesellschaft basieren-
de Demokratiemodell, das seit Inkraft-
treten der Verfassung von 1999 in Ve-
nezuela herrscht, sieht in der öffentli-
chen Verwaltung und im Erhalt und der 
Förderung des Gemeinwohls einen Pro-
zess ständiger Kommunikation zwischen 
Regierung und Bürgern, zwischen den 
Vertretern und ihren Vertretenen. Das 
bedeutet eine radikale Änderung in dem 
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Verhältnis zwischen Staat und Gesell-
schaft, in dem der Gesellschaft ihre legi-
time und unleugbare Hauptrolle bei der 
Ausübung ihrer fundamentalen politi-
schen Rechte, wie sie in Kapitel IV, Titel 
III der Verfassung aufgeführt sind, wie-
der zuerkannt wird“.12 

 
Die politische Partizipation wird als tragen-
des Element der Verfassungsstruktur des 
Staates vorausgesetzt, ohne dass sie im 
konkreten Fall eines Rechtsstreits auch 
immer wirksam wird oder sich im Konflikt 
mit anderen Gütern immer durchgesetzt 
hätte. In einer ersten Phase tendierte die 
Rechtsprechung weitgehend dazu, sich zu 
Gunsten der direkten Bürgerpartizipation 
auszusprechen. Dies war auch in Fällen zu 
beobachten, in denen es ernstzunehmende 
rechtsstaatliche Gründe gab, die dagegen 
sprachen. Nachdem 1998 die politischen 
Kräfte an die Macht kamen, die eine solche 
Bürgerpartizipation förderten, setzte eine 
gegenläufige Tendenz ein, die sich mehr an 
die formale Legalität hält, wenn auch nicht 
notwendigerweise an den Rechtsstaat. 

 
V. Definiert das Gericht das Prinzip der 
Volkssouveränität? Sofern dies der Fall ist, 
folgt es dem Konzept der uneingeschränk-
ten Volkssouveränität oder eher einem 
Konzept, das die Volkssouveränität der 
verfassungsrechtlichen und gesetzlichen 
Regelung sowie der gerichtlichen Kontrolle 
unterwirft? 
 
Mehrere Entscheidungen der Verfassungs-
kammer des Obersten Gerichtshofs sind 
auf das Prinzip der Volkssouveränität näher 
eingegangen. Bereits zu Beginn des ver-
fassungsgebenden Prozesses von 1999 hat 
die Kammer für verwaltungsrechtliche Fra-
gen des Obersten Gerichtshofs an die 
                                                 
12 “Ello indica, que el modelo democrático electivo, 

participativo y protagónico instaurado en Venezu-
ela a partir de la entrada en vigencia de la Consti-
tución de 1999, concibe a la gestión pública y la 
preservación y fomento del bien común como un 
proceso en el cual se establece una comunicación 
permanente entre gobernantes y ciudadanos, 
entre los representantes y sus representados, lo 
cual implica una modificación radical, a saber, de 
raíz, en la orientación de las relaciones entre el 
Estado y la sociedad, en la que se devuelve a 
esta última su legítimo e innegable protagonismo, 
a través del ejercicio de sus derechos políticos 
fundamentales, enunciados en el Capítulo IV del 
Título III de la Norma Suprema”. Entscheidung 
der Verfassungskammer des Obersten Gericht-
shofs vom 22. Januar 2003 (Nr. 23). 

Volkssouveränität appelliert, um die Ge-
setzmäßigkeit eines konsultativen Referen-
dums über die Einberufung einer Nationa-
len Verfassungsgebenden Versammlung zu 
begründen. Das Gleiche geschah mit der 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, 
die den von der Nationalen Verfassungsge-
benden Versammlung erlassenen Normen 
Vorrang vor der Verfassung einräumte. 
Nach Inkrafttreten der neuen Verfassung 
wurde die Volkssouveränität von der Ver-
fassungskammer reklamiert, um das Kon-
sultationsreferendum über die von der Ver-
sammlung initiierte Änderung der Gewerk-
schaftsrichtlinie zu bestätigen. Die Kammer 
argumentierte, das Volk sei Träger der 
verfassungsgebenden Gewalt und somit 
könne ihrer Auffassung nach der in der 
Befragung zum Ausdruck kommende 
Volkswille schwerlich verfassungswidrig 
sein.13 Hier wurde eine extreme Auffassung 
von Volkssouveränität zum Ausdruck ge-
bracht, die ein reines Konsultationsrefe-
rendum auch dann als Ausdruck der ver-
fassungsgebenden Gewalt wertete, wenn 
der Inhalt der Befragung der Verfassung 
von 1999 zuwiderlief und die in der Verfas-
sung vorgesehenen Novellierungs- und 
Reformmechanismen nicht berücksichtigt 
worden waren. 
 
Wie bereits erwähnt, war diese Begeiste-
rung für die Partizipation bald verflogen, 
da die gleiche Kammer einige Jahre später 
die Auffassung vertrat, konsultative Refe-
renden hätten sich nicht nur an die Verfas-
sung zu halten, sondern seien aufgrund 
des Repräsentationsprinzips der Demokra-
tie – die sie jetzt sehr wohl anzuerkennen 
gewillt war – auch nicht verbindlich14. 
Dennoch müsste man in einigen Bereichen 
wohl eher von einer Neuorientierung und 
nicht so sehr von einem Abrücken der an-
fänglichen Kriterien sprechen. So stützt 
sich die politische Aufwertung der kommu-
nalen Räte als Gemeindeinstanzen, die der 
nationalen Exekutive direkt zugeordnet 
sind, und deren Handlungen und Finanzie-
rung in die in der Verfassung vorgesehene 
Kompetenzaufteilung zwischen der natio-
nalen Ebene und der Gemeinde eingegrif-
fen hat, auf die direkt auf dem Prinzip der 

                                                 
13 Entscheidung der Verfassungskammer des Obers-

ten Gerichtshofs vom 1. Dezember 2000 (Nr 
1490). 

14 Entscheidung der Verfassungskammer des Obers-
ten Gerichtshofs vom 22. Januar 2003 (Nr. 23). 
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Volkssouveränität beruhende Bürgerparti-
zipation. 
 
Insgesamt wird das vorherrschende Kon-
zept der Volkssouveränität eher weitläufig 
und expansiv ausgelegt. Eine Ausnahme 
bilden die politischen Ereignisse, bei denen 
eine restriktive Auslegung der Bürgerparti-
zipation die Stabilität der Regierung be-
günstigte. 
 
VI. Wird in der Rechtsprechung des Ge-
richts das Verhältnis zwischen Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie angesprochen? 
Falls ja, wird dieses Verhältnis eher als 
Komplementär- oder als Spannungsver-
hältnis gedeutet? 
 
Die Rechtsprechung des Gerichts ist nicht 
auf das Verhältnis zwischen Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie eingegangen. 
 
D DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN 

RECHTSSTAATLICHKEIT UND 
DEMOKRATIE IN DER PRAXIS 

 
I. Inwieweit ist die Rechtsstaatlichkeit in 
Ihrem Land erfolgreich verwirklicht, insbe-
sondere mit Blick auf a) die Achtung der 
Unabhängigkeit der Gerichte durch die po-
litischen Gewalten und b) die Bereitschaft 
der politischen Gewalten, Gerichtsent-
scheidungen, die ihre Befugnisse be-
schneiden, zu befolgen und umzusetzen? 
 
Die Rechtsstaatlichkeit ist in Venezuela nur 
minimal verwirklicht. Auch hat sich das 
Prinzip der Achtung vor dem Gesetz als ein 
Wert an sich, dem sich die politischen 
Zweckmäßigkeiten unterzuordnen haben, 
bisher nicht voll durchsetzen können. Un-
ter der Verfassung von 1961 bestand so-
wohl im öffentlichen als auch akademi-
schen Diskurs ein Interesse an der Etablie-
rung eines Rechtsstaates, aber die Ver-
wirklichung einer echten Rechtsstaatlich-
keit wurde u.a. durch die begrenzte Unab-
hängigkeit der Gerichte verhindert. Ge-
genwärtig hat sich diese Problematik wei-
ter verschärft, da die Verfassung und die 
Legalität in den Dienst bestimmter ideolo-
gischer Ziele gestellt worden sind. In die-
sem Kontext ist eine tatsächliche Bändi-
gung der Macht durch das Recht beinahe 
eine Illusion. 
 

Was die Gewaltenteilung anbelangt und 
insbesondere die Unabhängigkeit der Jus-
tiz, so ist die Situation besorgniserregend. 
Die politischen Instanzen des Staates üben 
aufgrund von verfassungswidrigen und die 
Unabhängigkeit der Richter verletzenden 
Absetzungs- und Ernennungsverfahren die 
Kontrolle über die Gerichte aus. So müssen 
Richter mit Sanktionen rechnen, wenn sie 
in Ausübung ihres Amtes Entscheidungen 
treffen, die auf höchster politischer Ebene 
als politisch verfehlt angesehen werden. 
 
Zudem hat sich die Regierung auch nicht 
wirklich willens gezeigt, Entscheidungen 
der Justiz zu akzeptieren, die für sie 
nachteilig sind, vor allem wenn sich diese 
auf politisch sensible Themen beziehen. In 
zwei Fällen, in denen es die Exekutive mit 
Gerichten zu tun hatte, die politisch rele-
vante und für die Interessen der Regierung 
widrige Entscheidungen getroffen haben, 
wurden in kürzester Zeit Korrekturmaß-
nahmen eingeleitet. Zunächst wurde die 
Ernennung eines der Mitglieder des Obers-
ten Gerichtshofs für nichtig erklärt und die 
Anzahl der Richter erhöht, und zum Zwei-
ten wurden die Richter des Ersten Verwal-
tungsgerichts abgesetzt (Corte Primera de 
lo Contencioso-Administrativo). Viele wei-
tere Beispiele könnten aufgeführt wer-
den.15 
 
II. Inwieweit ist die Demokratie in Ihrem 
Land verwirklicht, insbesondere mit Blick 
auf den Schutz und die Förderung a) eines 
echten Mehrparteien-Systems und b) die in 
regelmäßigen Abständen erfolgende Orga-
nisation und Überwachung freier und fairer 
Wahlen unter der Kontrolle unabhängiger 
Wahlkörperschaften? 
 
In Venezuela kann man heute nur von ei-
ner relativen und fragilen Demokratie spre-
chen. Das war nicht immer so. Eine erste 
kurze demokratische Periode hatte es be-
reits zwischen 1945 und 1948 gegeben. 
Nachdem 1958 die Diktatur gestürzt wur-
de, die dadurch an die Macht gelangt war, 
dass verschiedene demokratische Gruppen 

                                                 
15 siehe u.a. die Jahresberichte von PROVEA über 

die Situation der Menschenrechte in Venezuela 
von Oktober 2003–September 2004, 375 ff., und 
Oktober 2004–September 2005, 351 ff., sowie 
den Bericht von Human Rights Watch Manipulan-
do el Estado de Derecho: Independencia del Po-
der Judicial amenazada en Venezuela, Cap. V, 
2004. 
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sich untereinander bekämpften und Teile 
der Gesellschaft sich auf ein Militäraben-
teuer eingelassen hatten, zeigte sich die 
politische Elite bereit, einen politischen 
Konsens zu erreichen und eine solide De-
mokratie zu errichten. Dieser Wille schlug 
sich in der Verfassung von 1961 nieder 
und in den politischen Abkommen, die die 
meisten politischen Kräfte umfassten. Der 
spätere politische Prozess wies zwar einige 
Fehlentwicklungen auf, brachte aber auch 
viele positive Ergebnisse. Unter anderem 
wechselten sich die politischen Parteien in 
der Ausübung der Staatsmacht ab, und es 
wurden regelmäßig allgemeine, direkte und 
geheime Wahlen durchgeführt. Von unse-
rem Standpunkt aus ist das wichtigste Er-
gebnis allerdings, dass sich bei den vene-
zolanischen Bürgern ein demokratisches 
Bewusstsein bildete, das sich über vierzig 
Jahre lang kontinuierlich, wenn auch mit 
manchen Rückschlägen weiterentwickelte. 
So wurde die venezolanische Demokratie 
trotz aller Mängel zu einem Vorbild für La-
teinamerika. 
 
Die gegenwärtige Realität sieht anders 
aus. Es gibt zwar verschiedene politische 
Gruppierungen, aber ihre Aktivitäten wer-
den nur toleriert und nicht gefördert. Die 
Oppositionsparteien werden von der Regie-
rung nicht als legitime Wettbewerber an-
gesehen, deren Handlungs- und Aus-
drucksmöglichkeiten respektiert und ge-
schützt werden müssen, sondern als Fein-
de des Systems und des Vaterlands, deren 
Existenz notgedrungen toleriert wird. Im 
Allgemeinen wird jede von den Oppositi-
onsparteien oder von der Kirche oder den 
sozialen Bewegungen formulierte Kritik an 
der Regierung schlicht und einfach als dem 
amerikanischen Imperialismus dienend 
abqualifiziert, oder es wird behauptet, da-
hinter stünden Putschisten oder Aufwieg-
ler. Unabhängige Medien arbeiten unter 
sehr widrigen Umständen. 
 
Wahlen oder andere Volksbefragungen 
werden seit Inkrafttreten der neuen wie 
auch schon unter der früheren Verfassung 
in regelmäßigen Abständen abgehalten. 
Allerdings können nicht alle seit 1999 
durchgeführten Wahlen als ordnungsmä-
ßig, transparent und vertrauenswürdig 
bezeichnet werden. Insbesondere dem 
2004 durchgeführten Referendum über die 
Mandatsverlängerung des Präsidenten wa-

ren Schikanen und Tricks vorausgegangen, 
die die Durchführung der Befragung ver-
hindern oder hinauszögern sollten. Diese 
Behinderungen waren vom Nationalen 
Wahlrat (Consejo Nacional Electoral) selbst 
ausgegangenen, einem Gremium, das von 
der Verfassung her dazu bestimmt ist, die 
Ordnungsmäßigkeit und Fairness der Wah-
len zu sichern. Zudem wurde eine Kontrolle 
des Wahlrechts durch die Kammer für 
wahlrechtliche Fragen von Seiten der Ver-
fassungskammer des Obersten Gerichts-
hofs blockiert. 
 
Der Zwischenfall hat sich negativ auf spä-
tere Wahlen ausgewirkt und ein Klima des 
Misstrauens gegenüber der Wahlaufsicht 
entstehen lassen, das von einigen Opposi-
tionsgruppen noch zusätzlich angefacht 
wurde. Als Folge davon wurde eine Natio-
nale Versammlung einberufen, in der die 
Opposition nicht vertreten war. Heute ist 
die Opposition in diesem Gremium minimal 
vertreten, nachdem es im Regierungslager 
zu einer Abspaltung gekommen ist. Nach 
der Niederlage des Präsidenten bei der 
Volksbefragung am 2. Dezember 2007 
über die von ihm unterbreitete und vom 
Parlament verabschiedete Verfassungsre-
form ist das Vertrauen in das Wahlauf-
sichtsgremium wiederhergestellt. 
 
III. Falls es Defizite in Bezug auf I. oder II. 
gibt, was sind die Ursachen für diese Defi-
zite? Würden Sie sagen, dass die Imple-
mentierung des einen oder des anderen 
Prinzips in Ihrem Land weiter vorange-
schritten ist? Falls ja, was sind die Gründe 
für den unterschiedlichen Implementie-
rungsgrad? Welche Wechselwirkungen zwi-
schen beiden Prinzipien lassen sich in Ih-
rem Land beobachten? Was sind die Kon-
sequenzen dieser Wechselwirkung für die 
Implementierungsfrage? 
 
Die Gründe für das Defizit an Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit in Venezuela sind 
vielfältig. Zu den allgemeinen oder struktu-
rellen Gründen zählt die geringe Beach-
tung, die die Bevölkerung dem Gesetz, der 
Verfassung und den demokratischen Wer-
ten schenkt. Hinzu kommen unterschiedli-
che Formen der Ausgrenzung weiter Teile 
der Bevölkerung. 
 
Untergraben wird die Rechtsstaatlichkeit 
von der Idee, die Politik habe ihre Ziele 
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nicht dem Gesetz unterzuordnen. Was die 
Geltung der Verfassung von 1999 anbe-
langt, die ihrem Geiste nach Demokratie 
und Rechtsstaat respektiert, so wird ihre 
eigentliche Realisierung dadurch er-
schwert, dass auch heute noch Über-
gangsbestimmungen in Kraft sind. Das 
Argument eines Verfassungsübergangs war 
ein besonders ernstes Hindernis auf dem 
Weg hin zu einer effektiven Geltung der 
Verfassungsnormen, vor allem auch im 
Bereich der Justiz. Der Inhalt der Normen 
ist im Allgemeinen adäquat und versucht, 
die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit 
sicherzustellen, aber die überlange Über-
gangszeit und die Art, wie diese miss-
braucht worden ist, haben sich negativ auf 
die normative Kraft der Verfassung ausge-
wirkt. In diesem Zusammenhang konnten 
sich bestimmte demokratische Postulate 
gegenüber der Rechtsstaatlichkeit durch-
setzen. So knüpfen die in den einschlägi-
gen richterlichen Entscheidungen der Ver-
fassungsgebenden Versammlung zuer-
kannten hoheitlichen Kompetenzen (Ver-
abschiedung unmittelbar wirksamer Dekre-
te, die über der Verfassung von 1961 und 
auf gleicher Höhe mit der Verfassung von 
1999 stehen) direkt an die verfassungsge-
bende Gewalt des Volkes und an die Volks-
souveränität an. 
 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie werden 
auch durch das von einigen Politologen als 
Delegationsdemokratie bezeichnete Demo-
kratieverständnis untergraben16. Bei die-
sem Demokratieverständnis dienen Wahlen 
lediglich dazu, einem Führer die Regie-
rungsgeschäfte zu übertragen. Demokrati-
sche Inhalte wie Achtung der Minderheiten 
oder eine rationale Diskussion der anste-
henden Probleme werden dabei entweder 
überhaupt nicht berücksichtigt oder aber 
abwertend behandelt. Die gleiche Behand-
lung erfahren auch die wichtigsten Aus-
drucksformen der Rechtsstaatlichkeit. Von 
dieser Perspektive aus gesehen wird nicht 
etwa die Demokratie über den Rechtsstaat 
gestellt, sondern vielmehr befinden sich 
beide in einem prekären Zustand. Domi-
nant ist dabei eine personalistische Sicht 

                                                 
16 Hinsichtlich der Anwendung der von Guillermo 

O’Donnell entwickelten These auf Venezuela siehe 
Ángel Álvarez “La democracia delegativa y muer-
te de la Constitución”, Constitución y Constitucio-
nalismo hoy, Caracas, Fundación Manuel García-
Pelayo, 2000, 743 ff. 

der Macht, die sich einer abgewandelten 
Form von Wahlautokratie annähert. In der 
venezolanischen politischen Tradition ist 
dieses Demokratieverständnis unter dem 
Begriff des demokratischen Cäsarismus in 
die Forschung eingegangen. Venezuela 
hatte nach 1958 große Anstrengungen 
unternommen, um dieses System allmäh-
lich hinter sich zu lassen. Seit 1998 ist es 
wieder aufgelebt, dieses Mal unter milita-
ristischen Vorzeichen, wie es kennzeich-
nend für das 19. und einen guten Teil des 
20. Jahrhunderts war. 
 
Trotz dieser allgemeinen Defizite gibt es in 
Venezuela ein stärkeres Bewusstsein für 
Demokratie als für Rechtsstaatlichkeit. 
Trotz der autoritären und personalistischen 
Ausrichtung der gegenwärtigen, 1998 an 
die Macht gekommenen Regierung sind die 
letzten Grenzen der Demokratie nicht völlig 
überrannt worden, und zwar nicht nur aus 
Furcht vor der internationalen Reaktion bei 
einem offenen Bruch mit der Demokratie, 
sondern auch weil ein solches Vorgehen 
auf weitgehende Ablehnung in der Bevöl-
kerung Venezuelas selbst stoßen würde. 
Dagegen sind die wesentlichen Grenzen 
der Rechtsstaatlichkeit schon längst über-
schritten worden. Dabei sind die Institutio-
nen so manipuliert worden, dass das Re-
gime sie dazu benutzen kann, um das we-
sentliche Element der Rechtsstaatlichkeit 
aushebeln zu können, nämlich die Begren-
zung und Kontrolle der Machtausübung 
durch die Verfassung. Eben diese ungleiche 
Wertschätzung kann auch im politischen 
Diskurs festgestellt werden. Im Allgemei-
nen wird eine Regierungsentscheidung mit 
demokratischen Argumenten begründet, 
ohne dass die politische Legitimität einer 
Amtshandlung mit der rationalen Rechtfer-
tigung, die das Recht zu bieten hat, häufig 
konfrontiert würde. 
  
Aus der jüngsten venezolanischen Erfah-
rung lässt sich in Bezug auf das Verhältnis 
zwischen Rechtsstaatlichkeit und Demokra-
tie folgern, dass die Rechtsstaatlichkeit 
wesentlich dazu beitragen kann, der De-
mokratie solche Grenzen zu setzen, die 
Fehlentwicklungen wie eine Diktatur der 
Mehrheit, eine Demokratie mit plebiszitä-
rem Charakter oder einen überzogenen 
politischen Personenkult verhindern. Die 
politische Situation in Venezuela wäre heu-
te eine andere, wenn der Rechtsstaat, ob-
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wohl er ohnehin zuvor nur schwach ausge-
prägt war, das Aufkommen der von Präsi-
dent Chávez verkörperten revolutionären 
politischen Bewegung überlebt hätte. Die 
Verfassung wäre dann nicht von verfas-
sungswidrigen Übergangsnormen überrollt 
worden, die der Auslegung der Verfas-
sungsnormen nach politischen Zweckmä-
ßigkeiten den Weg geebnet haben. Die 
Opposition und die demokratische Gesell-
schaft könnten dann tatsächlich ihre Rech-
te und eine Kontrolle der Regierungsarbeit 
durch die öffentliche Meinung ausüben. Im 
Falle einer Verletzung der Menschenrechte 
stünden dann auch wirkungsvolle Mittel für 
den Schutz dieser Rechte zur Verfügung. 

 
E BEWERTUNG UND AUSBLICK 
 
Welches sind die Schlussfolgerungen, die 
aus den Ausführungen unter A. bis D. für 
die Frage gezogen werden können, ob in 
der Arbeit nationaler und internationaler 
Einrichtungen der Entwicklungskooperation 
Rechtsstaatsprogrammen der Vorzug vor 
der Förderung demokratischer Reformen 
gegeben werden sollte? 

 
 Aufgrund der vorstehenden Überlegun-

gen sollte im Falle Venezuelas die Ent-
wicklungskooperation keine Prioritäten 
bei den Rechtsstaatsprogrammen oder 
der Förderung demokratischer Reformen 
setzen. Wie bereits ausgeführt, kann die 
Rechtsstaatlichkeit dazu beitragen, die 
Demokratie in angemessene Bahnen zu 
lenken, die den demokratischen Werten 
selbst Geltung verschaffen, so dass ra-
dikale Vorstellungen über Volkssouverä-
nität und Mehrheitsregel an Wirkungs-
macht verlören. 
 

 In Ländern mit einiger demokratischer 
Erfahrung und einer gewissen Akzep-
tanz des demokratischen Prinzips kann 
die Demokratie eine Plattform zur Kon-
solidierung der Rechtsstaatlichkeit sein. 
Es ist also sinnvoll, auf beiden Gebieten 
zu arbeiten. Dabei sollte der Schwer-
punkt auf der engen Verzahnung von 
beiden liegen, die u.a. auch in der In-
teramerikanischen Demokratie-Charta 
(Art. 3 und 4) zum Ausdruck kommt. 
 

Kooperationsstrategien, die die Rechts-
staatlichkeit, losgelöst von den großen 
demokratischen Themen, bevorzugen, 

könnten aufgrund des vorherrschenden 
(Quasi- oder Pseudo-)Demokratiever-
ständnisses wirkungslos bleiben. Zielge-
rechter wäre eine Berücksichtigung beider 
Prinzipien. Dabei geht es nicht darum, bei-
de zu verwechseln, sondern ihre gegensei-
tige Beeinflussung und Bereicherung ver-
tiefend zu untersuchen. Es wäre zum Bei-
spiel schwierig, Fragen der Rechtsstaat-
lichkeit anzugehen, ohne gleichzeitig das 
Profil des herrschenden politischen Sys-
tems zu analysieren und ohne zu versu-
chen, personalistische oder delegative Vor-
stellungen von Demokratie offenzulegen 
und zu überwinden. In Ländern, in denen 
die Institutionen nach ideologischen 
Zweckmäßigkeiten besetzt sind, sollte die 
Entwicklungskooperation Hilfestellung leis-
ten, um das zugrunde liegende politische 
Modell oder Programm besser zu verste-
hen, von dem aus die Leitlinien vorge-
zeichnet werden, die sich auf alle Instan-
zen der öffentlichen Gewalt auswirken. Das 
fordert eine allumfassende Verständnisper-
spektive der Probleme, die sowohl demo-
kratische Inhalte als auch Themen der 
Rechtsstaatlichkeit umfasst. 
 




